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§ 50 KAKuG
 KAKuG - Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

Die Strafgerichte sind berechtigt, Personen, die sich in Untersuchungshaft be0nden, zum Zwecke der Untersuchung

und Beobachtung ihres Geisteszustandes in ö2entliche Krankenanstalten für Psychiatrie höchstens für die Dauer der

Untersuchungshaft, aber in keinem Falle für mehr als drei Monate einzuweisen. Die Rechtsträger dieser

Krankenanstalten sind verp7ichtet, die eingewiesenen Personen in die Krankenanstalt aufzunehmen, die

erforderlichen Untersuchungen und Beobachtungen durchzuführen und dem Gerichte das Ergebnis unverzüglich zur

Kenntnis zu bringen. Die von Strafgerichten eingewiesenen Personen müssen in jedem Falle wieder zum Strafgericht

überstellt werden.

In Kraft seit 27.11.1993 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
file:///

	§ 50 KAKuG
	KAKuG - Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz


